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Es ist in der Tat die einzige Möglichkeit,. Der wesentliche Unterschied aber ist, dass ich
bei einer Revision nicht inhaltlich gegen das Urteil angehe, dass wäre dann nämlich
eine Beriulung sondern ich muss dem Gericht formale Fehler nachweisen. Ein solcher
Fehler könnte beispielsweise das nicht berechtigte Fehlen eines gesetzlichen Richters
sein (also die Schöffen die tasächlich für das Verfahren vorgesehen waren) oder aber
die Verwertung von Beweisen, die einem Verwertungsverbot unterliegen. Und nur wenn
das Revisionsgericht zu der Entscheidung gelangt, dass die Rechtsfehler gravierend
genug sind kann es das Urteil aufheben. Dann muss eine andere Kammer des
Landgerichts das Verfahren erneut eröffnen.

Es kann aber auch zu der Aufgassung gelangen, dass eben solche Rechtsfehler nicht
vorliegen,dann bleibt das Urteil bestehen. Das Revisionsgericht wird jedoch nicht
erneut in die Beweiserhebung gehen, dies bleibt einer anderen LG Kammer
vorbehalten, wenn der Revision statt gegeben wird.

Ein Revisionsgericht hebt zwar in der Regel ein Urteil auf und verweist das Verfahren zurück
ans Landgericht, wenn Rechtsfehler bestehen, es kann aber auch selbst das Urteil anhand der
festgestellten Tatsachen sprechen. Das kommt nur selten vor, die Möglichkeit besteht aber.
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